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Vierteljährlicher Abonnements Preis
für Halle und unſere unmittelbaren
Abnehmer: 20 Sgr. Durch die reſp.

Poſt Anſtalten überall nur
22 Sgr.

Halliſche
für Stadt

Zeitung
und Land.

Halle, Donnerstag den 30. März
Hierzu eine Beilage.

1843.

Bei Ablauf des Vierteljahres wollen unſere geehrten Leſer ſich erinnern, daß die Pränumeration auf das zweite Quartal
dieſes Jahres, April bis Juni (mit Zwanzig Silbergroſchen, ſofern die Abnahme unmittelbar von uns geſchieht) noch vor
Ende dieſes Monats zu entrichten iſt.

Ganz beſonders erſuchen wir unſere auswärtigen geehrten Leſer dies zu berückſichtigen und namentlich die Beſtellungen bei
den Königl. Wohllöbl. Poſtanſtalten ſo zeitig als möglich, jedenfalls aber noch in dieſem Monate, machen zu wollen.

Alle auf das allgemeine Jntereſſe Bezug habende Verfügungen und Bekanntmachungen des Königl. Wohllöbl. Landraths-
Officium des Saalkreiſes werden auch fernerhin durch unſer Blatt zur öffentlichen Kenntniß gebracht werden.

Halle, den 17. März 1843. Expedition des Couriers.
Schwetſchke.

Denuntſchland.
Merſeburg, den 23. Marz 1843.

(Offizielle Mittheilung.)
Bei der in der eilften, zwolften und dreizehnten Plenar-

Sitzung fortgeſetzten und in der letzteren beendigten Berathung
über den Entwurf des Strafgeſetzbuchs war zunachſt der funf
und zwanzigſte Titel: von gemeingefährlichen Ver-
brechen, an der Reihe.

Hier war man vollkommen einverſtanden, daß Koalitionen
von Fabrikunternehmern und Handwerkern, welche, um ihre
Arbeiter oder die Obrigkeit zu gewiſſen Handlungen und Zuge-
ſtändniſſen zu bewegen, die Einſtellung ihrer Gewerbe verab-
reden, unter ein Strafgeſetz zu ſtellen ſeien, und wünſchte nur,

daß in der dritten Zeile des F. 508 ſtatt des Wortes „bewegen“
der Ausdruck „zwingen“ gebraucht werde, um das Gemein-
gefährliche der Handlung mehr hervorzuheben dagegen fand
man die weitere Beſtimmung dieſes H. keinesweges unbedenklich.

Es wurde erwogen daß das Geſetz ohne Beſtimmung des
Arbeitslohnes ſchwer durchzuführen ſein werde, daß dieſer, als
von Orts- Preiſen der Lebensbedurfniſfe, Konkurrenz, Vervoll-
kommnung von Maſchinen und ſonſtigen Konjunkturen abhan-
gig, ſich nicht beſtimmen laſſe, und daß die naturliche und ge-
werbliche Freiheit zu ſehr beſchränkt werde, wenn man einer-
ſeits Fabrikunternehmer zwingen wolle, keine Uebereinkunft
wegen eines durch Konkurrenz und Konjunkturen bedingten
niedrigeren Lohnes zu treffen andererſeits aber Fabrikarbeiter
abhalten, gemeinſchaftlich ſich einen vielleicht in der Nähe bie-
tenden höheren Lohn zu verſchaffen. Es wurde hierauf erwie-

dert, daß die Freiheit von Fabrikherren und Fabrikarbeitern
durch dieſes Geſetz nicht habe beeinträchtigt, vielmehr nur ge
meingefaährliche Komplotte hätten unter ein Strafgeſetz geſtellt
werden ſollen, daß aber auch dem mit einer großen Menge von
Arbeitern in Verbindung ſtehenden und dieſelben ernährenden
Fabrikherren mit Ruückſicht auf die öffentliche Sicherheit nicht
derſelbe Grund von natuürlicher Freiheit, als dem mit einzel-
7 Geſellen kontrahirenden Meiſter, zugeſtanden werden

nne.
Am Schluſſe der Debatte vereinigte man ſich: die angereg

ten Bedenken Sr. Majeſtät dem Könige vorzutragen.
Bei der Lehre von Brandſtiftungen war man nicht nur

vollkommen mit der Beſtimmung des Entwurfs,
nach welcher dies Verbrechen gleich, der vorſatzlich veran
laßten Ueberſchwemmung resp. Strandung und des Ver-
ſenkens eines Schiffes, wenn dadurch ein Menſch das
Leben verloren hat, mit dem Tode zu beſtrafen,

einverſtanden, ſondern wunſchte dieſe Strafe mit Ruückſicht
auf die große Gemeingefahrlichkeit des Verbrechens auch
auf den Fall ausgedehnt,

wo Brandſtiftungen in der Abſicht ausgefuhrt werden,
um Raub oder Diebſtahl in Banden zu begehen.

Um ferner die im Allg. Landrecht Th. II. Tit. 20. G. 1514 und
1515 fur Brandſtiftungen unter erſchwerenden Umſtänden ent
haltenen Strafbeſtimmungen zu erſetzen, wurde bei 9. 530 ein
Zuſatz Paragraph etwa in folgender Faſſung:

„Bei Zumeſſung der Strafe ſoll hauptſächlich auf die
Große der gemeinen Gefahr, z. E. wenn das Feuer zur
Nachtzeit, bei Sturm, in Abweſenheit des größten Theils



der Ortsbewohner, bei Mangel an Waſſer c. angelegt
wird, Rückſicht genommen werden

beantragt, und endlich mit einer Majoritat von 50 Stimmen
gegen 15 beſchloſſen, zu bitten

auch die abſichtliche Zerſtoöürung von unbewohnten Gebau-
den und Fruchtdiemen durch Feuer unter den Begriff von
Brandſtiftung zu ſtellen und unmaßgeblich mit
6 Monat bis 10 Jahre Strafarbeit oder Zuchthausſtrafe
zu bedrohen.

Man verhehlte ſich dabei zwar nicht, daß dieſer Antrag in
ſo weit der Conſequenz ermangele, als in den bezeichneten Faäl
len ein Hauptmerkmal des Begriffs der Brandſtiftung, wie er
ſich in 9. 529. des Entwurfs finde, nämlich: die gemeine Ge-
fahr, fehle, glaubte aber, daß der Abſcheu vor den ſchweren
Verbrechen der Brandſtiftung ſich vermindern werde, wenn in
den bezeichneten Fällen der Volksmeinung entgegen der
Begriff der Brandſtiftung ausgeſchloſſen und Strafe nur we-
gen Eigenthumsbeſchädigung erkannt werde.

Durch die in dieſem Titel aufgenommene Strafbeſtim-
mung wegen Thierquaälerei iſt wie man allgemein dankbar
anerkannte einem langſt gefuhlten Bedurfniſſe abgeholfen;
doch wunſchte die Mehrzahl der Verſammlung bei dem betref-
fenden F. 543. mehr hervorgehoben, daß ein ööffentliches
Aergerniß gegeben worden.

Die Beſtimmungen des ſechsundzwanzigſten Titels: von
Verbrechen der Gewerbtreibenden, hielt man ein-
ſtimmig fur höchſt zweckmäßig und durch das Jntereſſe des all
gemeinen Wohls fur nothwendig bedingt; nur fand man die
Beſorgniß von Kolliſionen zwiſchen den Gerichts und Polizei
behörden bei den Beſtimmungen dieſes Titels vorzugsweiſe ge
rechtfertigt.

Die beſorglichen Nachtheile in dieſer Beziehung trafen,
meinte man, zum Theil auch das Publikum, und koönne es nicht
angemeſſen erſcheinen wenn die Uebertretung rein polizeilicher,
von den Verhaltniſſen abhängiger und deshalb häufiger Aban-
derung unterliegender, auch von den Adminiſtrativ Behoörden
ausgehender Vorſchriften der richterlichen Beſtrafung uberwie-
ſen wurden. Man beſchloß deshalb, dies Bedenken mit beſon-
derem Bezug auf die im H. 568. verponte Ueberſchreitung poli-
zeilicher Taxen in der Denkſchrift niederzulegen.

Bei dem ſiebenundzwanzigſten Titel: von Anmaßung,
Erſchleichung und geſetzwidriger Uebertragung
eines Amts, fand ſich nichts zu erinnern, und man erkannte
es inſonderheit mit Rückſicht auf die Motive der Denktſchrift
fur ſehr zweckmäßig an, daß die Vorſchriften wegen Miß-
brauchs des Rechts zur Ernennung oder Wahl von Beamten
auch auf die Wahlen ſtandiſcher und Gemeinde-Repraſentanten
und Abgeordneten, ſo wie der Abgeordneten und Repraſentan-
ten anderer Korporationen und Kollegien ausgedehnt worden.
Der achtundzwanzigſte Titel: von Verbrechen der
Beamten, ließ die Verſammlung zunächſt bei 588. die
nur von einem Mitgliede nicht getheilte Anſicht ausſprechen,
daß dieſer mit Ruckſicht auf die denkbaren Falle, in denen
der Verletzung der Amtsverſchwiegenheit keine verbrecheriſche
Abſicht, ſondern nur Unbedachtſamkeit zum Grunde liegt, zu
hart erſcheinen und etwa ſo zu faſſen ſein mochte:

„Wer in gefährlicher oder betrugeriſcher Abſicht die Amts-
verſchwiegenheit verletzt, hat Kaſſation und Strafarbeit
oder Zuchthaus bis zu 3 Jahren verwirkt.“

Bei 5. 5839, welcher von Beſtechung handelt, wunſchte man
der Gleichſtellung der Strafe fur eigene Annahme von Geſchen-
ken und Annahme von ſolchen durch Andere ausdrucklich
gedacht, weil es jedenfalls nur einen vortheilhaften Eindruck
veim Publiko machen könne, wenn ausdrucktich hervorgehoben

werde, daß dieſe gewoöhnliche Art, auf indirektem Wege Ge
ſchenke anzunehmen vom Strafgeſetze vorzugsweiſe mit be
troffen werde.

Die Faſſung des 9. 595, welcher disponirt:
„Ein Richter, welcher einen Unſchuldigen zur Unterſuchung
zieht, obwohl ihm deſſen Unſchuld bekannt iſt, hat außer
d e e der falſchen Anſchuldigung die Kaſſation ver-
wirkt

erregte, wegen der Unbeſtimmtheit des Ausdrucks „bekannt“
allgemeines Bedenken, und man beſchloß, in Erwägung daß der
preußiſche Richter nach den Vorſchriften der Geſetze verfahren
und bei geſetzlich begrundeter Anklage Unterſuchung einleiten
muß, auch wenn ihm perſönlich die Unſchuld des Angeklagten
bekannt iſt, eine andere Faſſung, nach Anleitung des F. 385.
des jetzigen Strafrechts, zu beantragen.

Bei H. 615. endlich, welcher die Strafvorſchrift wegen
Disciplinar Vergehen der Beamten enthaält, vereinigte man
ſich zu dem Antrage:

die auf Entlaſſung der Beamten im Disciplinarwege Gul-
tigkeit noch erlangenden Vorſchriften unter Beruckſichti
gung der beſtehenden Geſetze (Allg. Landrecht Th. II.
Tit. X. G. 98 seq. und Tit. XVII. 99.) zu verfaſſen
u dem Landtage zur gutachtlichen Aeußerung vor
zulegen.

Bei dem letzten Titel des neuen Strafgeſetzbuchs: von Ver
brechen der Geiſtlichen, erregte zunächſt 9. 628. bei ei
nem Theile der Verſammlung Bedenken, weil er die Einleitung
der Unterſuchung wegen beſtimmter Vergehen von der Geneh-
migung des Miniſters der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten ab-
haängig macht. Man ſah darin eine Beguünſtigung der Hierar-
chie, glaubte daß die Gleichheit vor dem Geſetze die Unter
ſuchung und Beſtrafung der Vergehen der Geiſtlichen von
Amts wegen nothwendig bedinge, und befuürchtete, daß durch
Verſagung der miniſteriellen Genehmigung den durch die Geiſt-
lichen Bedruckten oder Verletzten die Genugthuung abgeſchnit-
ten werden kounne. Die Mehrzahl der Verſammlung dagegen
hielt dies Bedenken theils durch den Umſtand, daß hier nur
von Amts-Vergehen der Geiſtlichen die Rede, theils wegen
der nothwendigen politiſchen und durch den Unterſchied der
Konfeſſionen bedingten Ruckſichten fur erledigt, und ſtimmte
mit einer Majorität von 44 Stimmen fur unveraänderte Beibe-
haltung des Paragraphen. Hiernachſt vereinigte man ſich abev
in vollſtändiger Uebereinſtimmung dahin:

Zwiſchen G. 622. und 623. die Einſchaltung eines Zuſatz-
Paragraphen mit allen in den 99. 220. 222. 227. 228. und 501.
Tit. XX. des Allg. Landrechts enthaltenen und gegen Erbitte-
rung der Religions- Parteien durch Predigten, Familienzwie-
tracht, Einſchleichung bei gemiſchten Ehen u. ſ. w. gerichteten

Strafbeſtimmungen zu beantragen.
Beim Schluß der Berathungen uüber das Strafgeſetzbuch

wurde noch von einem Mitgliede der Verſammlung bemerkt:
wie zwar F. 519. der Beſchaädigungen der Eiſenbahn
anlagen gedenke, die Strafbeſtimmungen des Geſetzes
vom 30. November 1840 aber, wegen fahrlaſſiger odev
vorſätzlicher Perſonenverletzung bei Dampfwagen oder
Dampfſchiff-Fahrten, durch Eiſenbahn oder Dampf-
ſchifffahrts Beamte, oder auch fremde Perſonen, in den
Entwurf nicht aufgenommen ſeien, was gleichwohl drin-
gend nothwendig erſcheine.

Die Verſammlung erkannte dieſe Bemerkung als richtig und
ſchloß ſich derſelben einſtimmig an.

Man ging hierauf zur Prufung des Entwurfs eines
Geſetzes über die Einführung des Strafgeſetz
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buchs über, und fand dabei nur die Beibehaltung der Be
ſtimmungen H. VII. IX. und X. bedenklich.

Der erſte dieſer Paragraphen will bei Anwendung der
Strafen des Ruckfalls keinen Unterſchied gemacht wiſſen, ob
die früheren Straffalle vor oder nach Publikation des neuen
Strafgeſetzbuchs vorgekommen ſind. Hierbei wurde zwar vor-
ausgeſetzt, daß bei den Strafen des Ruckfalls diejenigen Dieb-
ſtähle nicht in Anrechnung zu bringen, welche zwar nach den
beſtehenden Geſetzen als Diebſtahle behandelt und beſtraft wer
den, nach dem neuen Strafgeſetzbuche (9. 432. u. 433.) aber
als Entwendungen bezeichnet werden und einer milderen Be-
urtheilung unterliegen; dennoch hielt man die Dispoſition des
9. VII. bei den ungleich ſchwereren Strafen des Ruckfalls,
welche das neue Strafgeſetzbuch feſtſetzt und welche ſich nur
in ihrer Gradation rechtfertigen laſſen, fur zu hart und mit
Rückſicht auf die bei den meiſten Verbrechen verſcharften Stra-
fen den Antrag fur gerechtfertigt:

im Allgemeinen und unter Vorbehalt einzelner beſon
ders zu machenden Ausnahmen die Strafen des Ruück
falls im Bezug auf die Publikation des neuen Strafgeſetz
buchs vorgekommenen gleichartigen Verbrechen auszu-
ſchließen und den Richter nur zu verpflichten, bei Zu-
meſſung der Strafe die fruheren Verbrechen zu beruck-
ſichtigen.
9. IX. welcher die Strafen des Ruckfalls fur zuläſſig er

klärt, gleichviel, ob auf eine außerordentliche Strafe erkannt
werde, oder in den früheren Fällen erkannt worden ſchien der
Verſammlung inſonderhett in ſeinem letzten Theile, durch die
Motive der Denkſchrift nicht gerechtfertigt zu werden, indem
man mit Rückſicht auf die bezogenen 99. der Kriminalordnung
vom 11. December 1805 der Meinung war, daß die außer-
ordentliche Beſtrafung nicht auf der moraliſchen Ueberzeu-
gung des Richters beruhe, daß es vielmehr lediglich That-
fachen ſeien, auf welche der Richter dieſe Strafe grunden
durfe, daß er auch im Bezug auf Zahl und Erheblichkeit dieſer
Thatſachen in beſtimmte Grenzen gewieſen ſei, welche der mo-
raliſchen Ueberzeugung, ihrer Natur nach, fremd ſein mußten.

9. X. endlich, nach welchem auch im Falle der außerordent-
lichen Strafe immer auf Kaſſation und Verluſt der Ehrenrechte
erkannt werden ſoll, wenn das Verbrechen mit dieſen Strafen
bedroht iſt, hielt man ebenfalls nicht fur gerechtfertigt.

Es liege, glaubte man, in der Natur der Sache, daß das
Strafuübel, welches auf einen hohen Grad von Wahrſcheinlich-
keit gegruundet werde, dem nicht gleich ſein konne, welches ſich
auf völlige Gewißheit ſtutze, weil bei jenem Jrrthum moglich
bleibe, bei dieſem nicht, und man hielt deshalb die Kaſſation
im Wege der außerordentlichen Strafe in allen denjenigen Fal-
len nicht fur zulaäſſig, in welchen ſie die alleinige ordentliche
Strafe fur den gegebenen Fall ſein wurde. Den Verluſt der
Ehrenrechte dagegen hielt man, als gewiſſermaßen ſelbſtſtän-
diges, einiges Strafuübel, nur in ſofern im Wege der außer
ordentlichen Strafe fur zuläſſig, als er nothwendige Folge von
Kaſſation oder Zuchthausſtrafe iſt.

„Berlin, d. 27. März. Das JuſtizMiniſterial Blatt
enthält eine allgemeine Verfugung vom 13. d. an ſämmtliche
königl. Obergerichte, mit Ausſchluß derer in der Rhein Pro
vinz und Neu Vorpommern, wonach der Juſtizminiſter die
Bemerkung gemacht hat, daß in Kriminalſachen bei der Publi-
kation der Urtel zweiter Jnſtanz die Vorſchriften des 9. 562 der
Kriminalordnung nicht von allen Obergerichten ſorgfältig ge
nug befolgt werden. „„Es ſind Fälle vorgekommen“, heißt
es in dieſer Verfugung) „in denen das Erkenntniß zweiter Jn
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ſtanz indem es auf völlige oder gorlaäufige Freiſprechung er
ging, oder eine bedeutende Herabſetzung der in erſter Jnſtanz
erkannten Strafe ausſprach im Geſchaftsgange ſo verzogert
worden iſt, daß der Verurtheilte noch längere Zeit in der
Strafanſtalt widerrechtlich zurückgehalten wurde. Zur Ver-
meidung dergleichen Rechtsverletzungen verordnet der Juſtiz
miniſter, was folgt: die Publikation jedes Kriminal Urtels
zweiter Jnſtanz wird von dem Referenten gleich bei der Abfaf
ſung des Urtels angeordnet. Er und der Dirigent des erken-
nenden Senats ſind dafur perſönlich verantwortlich und haften
dem zur Ungebuhr Verhafteten fur jeden Verzug. Der Diri-
gent hat nicht nur fur die Beſchleunigung der Kriminal-, ins-
beſondere der Haftſachen zu ſorgen, ſondern auch die Anord-
nung zu treffen, daß in einem Falle, da die Entlaſſung des
Straflings ſofort erfolgen muß, der Befehl hierzu binnen
24 Stunden, vom Tage des beſchloſſenen Erkenntniſſes an ge
rechnet, an die Direktion der Straf- Anſtalt abgeht. Jede Zu
widerhandlung wird von Aufſichtswegen ſtreng geahndet und
die dem Verletzten gebuhrende Entſchädigung ſofort feſtgeſetzt
werden.

Nachdem die Reformirung des Poſtweſens von mehreren
deutſchen Regierungen zum Gegenſtande ernſtlicher Verhand-
lungen aufgeworfen, und die Herabſetzung des Brief-Porto's
zu den beſten Hoffnungen Anlaß gegeben hat, erwartet man
mit Zuverſicht auch hier in den nächſten Wochen ſchon die Pu
blikation eines neuen Poſtgeſetzes, hinſichtlich der Brief-Tapxe.
Von dem umſtandlicheren Jnhalt einer derartigen Verordnung
iſt jedoch vorläufig wenig verlautbart. Man weiß bis jetzt
nur, daß die beabſichtigte Ermäßigung den bisherigen Anſatz
um 1 Drittheil kurzt, welches der Staat aufgiebt, und daß die
Berechnung nach wie vor von den Diſtancen abhängen wird,
die ein Brief zu durchlaufen hat.

Vermiſchtes.
Berlin, d. 27. März. Die Beobachtungen des Ko-

meten auf der hieſigen Sternwarte umfaſſen noch zu kurze Zeit,
um die Elemente mit volliger Beſtimmtheit daraus zu finden.
Sie reichen aber hin, um die genaherte Geſtalt und Lage der
Bahn und den Verlauf der Erſcheinung zu ermitteln. Der
Komet iſt am 28. Februar in der Sonnennahe geweſen. Er
ſtand damals der Sonne ſo nahe, wie bisher noch kein be-
kannter Komet, etwa den von 1680 ausgenommen, und be-
ſtätigt durch ſeinen großen Schweif die Vermuthung von New-
ton, daß die Schweifentwickelung bei großer Annäherung an
die Sonne am ſtarkſten iſt. Er entfernt ſich jetzt ſehr ſchnell
von Sonne und Erde, und wird an Glanz und Dauer der
Sichtbarkeit nach Sonnenuntergang mehr und mehr abneh-
men. Er geht jetzt etwa drittehalb Stunden nach Sonnenun-
tergang ebenfalls unter. Dieſe an ſich kurze Zeit ſeiner Ver-
weilung uüber den Horizont nach Sonnenuntergang nimmt
während des April ſo ab, daß er Ende Aprik ſchon etwa funf
Viertelſtunden nach Sonnenuntergang ebenfalls untergeht, und
bei beſtändig abnehmender Helligkeit und Große dann fur das
bloße Auge ſein Schweif gar nicht mehr bemerkbar ſein wird,
oder doch nur bei ſehr großer Aufmerkſamkeit noch unterſchie-
den werden kann. Unter den bisher berechneten Kometen iſt
keiner, deſſen Bahn eine ſolche Aehnlichkeit hätte, daß man
eine Jdentitaät vermuthen konnte. Die Erſcheinung wird, ſo
lange ſie überhaupt ſichtbar iſt, immer im Sudweſten geſehen
werden, da der Komet bis Ende April noch immer ſüdlich vom
Aequator bleibt, und die Nähe am Horizont, ſowie die zuneh-
mende Daämmerung, wird ſie immer mehr und mehr ſchwachen.

(Preuß. St. Zeit. E.



Familien Nachrichten.
Verlobungsanzetge.

Emilie Sachſe,
Wilhelm Michael,

empfehlen ſich als Verlodte allen Verwand-
ten und Bekannten dierdurch ganz ergebenſt.

Grödzig und Cönnern.

Verlobungsanzeige.
Unſre am 26. d. M. vollzogene Verlo-

bung zeigen wir Freunden und Verwandten,
jedoch nur auf dieſem Wege, ergebenſt an.

Seegel und Wieſenena.
Amalie Schmidt,
Friedrich Zeiſing.

m
Bekanntmachungen.

Bekanntmachung.
Jn dem Zwinger zwiſchen dem Fran

ckens Platz und der Moritzbruücke, ſollen
nächſten Sonnabend, als am 1. April
Nachmittags 2 Uhr, m hrere Partieen
Pflaumen und andere Obſträume, welche
vor Eintritt des Safts umgethauen worden
ſind, und ſich demnach fur Tiſchler- und
Drechsler Arbeiten eignen, ſowie auch einige
Haufen abgeſtorbene Bäume und Reiſiz,
öffentlich an den Beſtbietenden gegen ſofor
tige baare Bezahlung verkauft werden.

Halle, den 28. Maärz 1843.
Der Magiſtrat.

Freiwillige Subhaſtation.
Gräflich Jngenheim ſches Patrimonial

Gericht des Amts Seeburg.
Die den Erben der Johann Chri-

ſtian Lorbur' ſchen Eheleute zu Hööhn-
ſtedt zugehörigen, reſp. zu Höhnſtedt
und in deſſen Feldflur belegenen Grund-
ſtuücken in Haus, Hof nebſt Eingebäuden,
zwei Gaärten, 3 Kabeln, 32 Aeckern Land
und einem Weinberge beſtehen. und abge-
ſchätzt auf 550 Rthlr. Courant, zufolge der
nebſt Hypothekenſchein und Bedingungen auf
der Gerichtsſtube allhier und im Gaſthofe
zu Höhnſtedt einzuſehenden Taxe ſollen

den 3. April er. hen 11 Uhr
im gedachten Gaſthofe ſubhaſtirt werden.Den Beebans, den 21. Maärz 1843.

Schuſter.

Pferdegeſucch.
Ein geſundes, ſtarkes, fehlerfreies Pferd,

6 9 Jahr alt, welches gut einſpännig
geht und fur einen ſchweren Reiter paßt,
gleichviel ob engliſirt oder Langſchwanz,
Farbe (außer Schimmel) egal, ſucht zu
kaufen Dr. Z w anziger

in Wettin.
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Schwetſchk d iBuchhandlungen zu e etſchke und Sohn iſt erſchienen and durch alle guten

Die Bibel,
oder die ganze

Bei C. A.

Heilige Schriftalten und neuen Teſtaments.
Dr. Martin Luthers Ueberſetzung,

nach dem Grundtext berichtigt
von

Dr. J. F. von Meyer.
XÜÄXN.,1[,

Neu revidirt und mit Parallelen verſehen.
Mit Stereotypen gedruckt.

h

(Schöne Ausgabe in gr. 8. mit deutlicher Schrift, auf weißem Maſchinen Velinpapier
mit breiten Randern und Stegen.)

Preis 1 Thlr. 10 Sgr.

Neu eingerichtetes Meubles Magazin
ſelbſtverfertigter Tiſchler-Arbeiten.

Modern und dauerhaft gearbeitete Meubles von Mahagoni, Kirſchbaum und Bir-
kenMaſer habe ich in meinem Lokale aufgeſtellt, und empfehle ſolche zu ſoliden Preiſen.
Beſtellungen von Meubles aller Art werden prompt und reell ausgefuhrt.

Carl Sockel,
Tiſchler Meiſter, Kuhgaſſe Nr. 450.

Lehrlings-Geſuch.
In einer lebhaften Stadt des Herzog

thums Sachſen wird nächſte Oſtern in einer
Wein- und Material Handlung ein wohler-
zozener junger Menſch, mit den noöthigen
Vorkenntniſſen unter annehmbaren Bedin
gungen als Lehrling geſucht. Hierauf Re
flektirende wollen ſich an die Herren Wie-
gandt Reibig in Naumburg wen
den, welche die Güte haben werden, nähere
Auskunft deshalb zu geben.

Berliner Ober-Schal-Seife,
Elaine-Seife, beſte gelbe Berliner mit

Veilchen Geruch, in Sorten aus mehre-
ren Fabriken,

grune hell und durchſichtige mit Talg
Kern,

gewoöhnliche grune oder ſchwarze Seife, So-
da, (Natron, Waſchpulver),

Pottaſche und Holzaſche, alles in aus
gezeichnet ſchöner Waare, empfiehlt bil-

ligſt W. Fürſtenberg.
Rieſenklee, das d 8 Sgr., bei dem

Kaufmann Voigt.

Blinden-Jnſtitut.
Einen Thaler vom Herrn Rector R. in

Kelbra fur die Blinden- Anſtalt erhalten
zu haben, zeige ich mit dem herzlichſten
Danke an.

Halle, den 24. Maärz 1843.
Der Vorſteher Krauſe.

Verkauf
eines Landgutes in Sachſen.

Jn der Nahe Leipzigs iſt ein Land-
gut mit 82 ſachſ. Ackern vermeſſenen und
ſeparirten Areals, ſowie vollſtandigem Jn
ventario bei Anzahlung von 6000 Thlr. zu
verkaufen. Beauftragt

Adv. Carl Gäüldner in Leipzig.

Beſter Saathafer und ſehr ſchuttreicher
Mohn, auch Saagtdoötter, liegt zum Verkauf
auf dem Rittergute Schieferhof zu Ob-
hauſen bei Querfurt.

Mit Portrait- und Hiſtorien Malerei
empfiehlt ſich Steuer jun.,

in der Schmeerſtraße Nr. 715.

Beilage
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Beilage zu Nr. 76
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Couriers, Halliſcher Zeitung fur Stadt und Land.
Donnerstag, den 30. März 1843.

Die Ziehung der 3ten Klaſſe 87ſter Königl Klaſſen Lotterie
wird den 4. April d. J Morgens 7 Uhr im Ziehungs-Saal des Lot-
terie Hauſes ihren Anfang nehmen.

Berlin, den 23. März 1843.
Königliche GeneralLotterie-Direction.

Denuntſchland.
Berlin, d. 28. März. Se. Königl. Hoheit der Prinz

Adalbert iſt aus Braſilien hier wieder eingetroffen.
Jhre Durchlaucht die Prinzeſſin Marie von Anhalt-

Deſſau iſt nach Deſſau zuruückgereiſt.
Se. Excellenz der Wirkliche Geheime Rath und Ober-

Appellationsgerichts-Chef Präſident von Frankenberg-
Ludwigsdorf iſt nach Poſen von hier abgereiſt.

Berlin, d. 21. März. Das Denkmal auf dem Belle-
Alliance- Platz iſt nun der Beendigung ganz nahe, und bis zum
18. Juni dürfte es wohl zur Einweihung geeignet ſein. Die
Friedensgöttin iſt im Rauch'ſchen Atelier bereits vollſtändig
beendigt. Dagegen hört man noch wenig von der Verwirk-
lichung der Denkmaler Friedrich's des Großen auf dem bereits
umgitterten Grundſtein, wie Friedrich Wilhelm's III. im Thier-
arten. Nur zu dem Denkmal, welches die Stadt BreslauFriedrich dem Großen zu errichten beabſichtigt, iſt die Bildſaule

oder vielmehr die Reiterſtatue fertig, und in der Kunſtwerkſtatt
des Hrn. Kiß zum Beſten eines milden Zweckes dem Publikum
ausgeſtellt. Es beſtätigt ſich, daß der Umbau des Domes
vor der Hand nur Projekt bleibt oder doch wenigſtens bis auf
ſpätere Zeiten herausgeſchoben bleibt. Der großartige Kanal
bau im Köpenicker Felde ſoll nun auch beginnen und damit der
Anfang zur Bebauung des leeren Raumes innerhalb der Stadt
oder Ringmauer gemacht werden.

Poſen. Aus glaubwuärdiger Quelle geht uns von Berlin her
ditie, allen unſern Leſern gewiß höchſt erfreuliche Nachricht zu,
daß die hohe Landesregierung nunmehr willens ſeyn ſoll, eine

direkte Eiſenbahn von Frankfurt a. d. O. nach Poſen, im An
ſchluß an die Berlin Frankfurter Bahn ſelbſt zu bauen und
daß diesfällige Verhandlungen mit dem techniſchen Direktor
dieſer letztgenannten Bahn, Herrn Zimpel, bereits ange-
knupft ſeyen.

Hamburg, d. 20. März. Es iſt erfreulich zu ſehen, auf
welche Weiſe Hamburg die Pflicht der Dankbarkeit übt, die ihm
im vorigen Jahre auferlegt iſt. Das Ungluck des armen Ca
menz gab den erſten Anlaß. Die Hungersnoth in Böhmen hat
eben jetzt wieder dazu aufgefordert, und es iſt von allen Seiten
auf raſche Hülfe gedacht. Einige Kaufleute haben ſich zur An
nahme milder Gaben erboten, und es ſoll ihnen ſchon mancher
ſchöne Poſten zugefloſſen ſein. Die Mitglieder des Stadtthea
ters, Sanger und Schauſpieler, haben geſtern eine muſikaliſch
deklamatoriſche Morgenunterhaltung gegeben, deren Ertrag die
Erwartung übertroffen hat. Der große Saal, der dazu aus-
erſehen, war übervoll, und bei Zahlung des feſtgeſetzten Prei-

ſes hat manche Hand es nicht genau genommen. Es ſind circa
1500 Rthlr. eingegangen. Das zweite Theater, das bisher in
einem Hintergebaäude in der Steinſtraße fur die Beluſtigung
des Volkes ſorgte und ſich unter der Direktion eines Hrn. Mau-
rice, zu einer Buhne gehoben hat, die ſich ohne Arroganz dem
Königsſtädter Theater in Berlin an die Seite ſtellen kann, hat
ſofort eine Vorſtellung zum Beſten der unglücklichen Böhmen
gegeben, und das kleine Theater der Vorſtadt St. Georg iſt
ſolchem Beiſpiele gefolgt. Man ſieht es recht deutlich, daß
Wohlthun Zinſen traägt. Uns hat Böhmen gegeben, was es
konnte, wir vergelten ihm reichlich; aus Schutt und Trum-
mern reicht Hamburg dem Hungernden die Hand! Wohl ihm
ſelbſt, es iſt ein gutes Zeichen fur die Zukunft. Und eben ſind
dieſe Gaben gegeben, da naht ein anderer Unglucksbote aus
Guadeloupe. Wir haben gelitten, dort aber hat der Himmel
noch ſchwerer geſchlagen. Und ſchon heute ſtehen Salomon
Heine und H. J. Merck u. Comp. und fordern wieder zu Gaben
auf; ein freudiger Beifall iſt ihnen gezollt und manche Gabe
ihnen ſchon eingehandigt. Wir haben viel verloren, aber noch
genug behalten, um fremde Noth zu lindern, und von man-
chem Herzen iſt in der Gluth des Feuers die harte Rinde ge
ſprungen, die es dem Huülferuf der Bruder unzugänglich machte:
Möge es ſo bleiben wir wollen es hoffen, es iſt der beſte
Dank, den wir zollen können.

Frankreich.
Paris, d. 24. März. Die Propoſition des Hrn. von

Sade, die Deputirten- Angeſtellten betreffend, wird nicht in
Betrachtung gezogen ſo hat die Kammer geſtern in geheimem
Skrutinium mit 207 Stimmen gegen 181 entſchieden.

Unter 398 Offizieren der Nationalgarde, welche am 21.,
22. und 23. März gewählt wurden, find 236 Wiedergewahlte,
89 zu hoöhern Graden Beforderte und 73 Neugewahlte.

Jn hieſigen politiſchen Zirkeln iſt ſeit einiger Zeit viel von
einem direkten Briefwechſel zwiſchen der Ex Königin Chri
ſtine von Spanien und dem Jnfanten Don Karlos in Bour
ges die Rede. Derſelbe ſoll bekanntlich bereits zu einem Re
ſultate geführt haben, dem zufolge das ſo oft erwähnte Gerucht
der Abdikation des Don Karlos und der Vermahlung ſeines
Sohnes mit der Königin Jſabelle endlich zur Wahrheit wer-
den ſollte. Man verſichert, daß Don Karlos von Chriſtinen
die Summe von 2 Mill. Realen erhalten, und ſich dann nach
Venedig begeben wurde, um dort als Privatmann zu leben;
bei der Thronbeſteigung der Königin Jſabelle wurde er dann
eine anſtändige Apanage erhalten. Jn den Tuilerien hofft man
jedoch noch immer fur den Herzog von Aumale, der als Erbe
Conde's perſönlich reich und im Beſitze von 23/ Mill. jährlicher
Revenuen iſt, um ſo mehr, als England ſich dem Vermaäh-
lungsprojekte des Prinzen von Aſturien mit der Königin Jſa
belle bis jetzt hartnäckig widerſetzt hat. Die Königin wird am
10. October kunftigen Jahres majorenn, und dieſer Zeitpunkt
erſt wird zeigen, ob der Einfluß Chriſtinens, als Mutter, wie
der der vorherrſchende wird. Auf jeden Fall wird der baldige
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Abgang des Hrn. v. Salvandy nach Madrid immer wahrſchein
licher, und die erſten Handlungen der neuen Cortes, die poli-
tiſche Richtung derſelben werden ihn entweder beſchleunigen
oder verzoögern. Die Reiſe des Königs in das ſudliche Frank
reich und ſein längerer Aufenthalt in Pau, die jetzt zu den feſt
beſchloſſenen Projekten gehoren, werden da Aumale bis dahin
ſache zuruckkehrt, mit obigen Plaänen in Verbindung ge

racht.

Großbritannien und Jrland.
London, d. 21. Marz. Die dem Hofe der Tuilerien zu

geſchriebenen Jntriguen, betreffend die Vermahlung der jun-
gen Konigin Jſabella von Spanien und die der Beſitznah
me der Marqueſas- Jnſeln etwas ſchnell folgende Uebernahme
der Souverainetät Otaheitis ſcheinen hier böſes Blut zu ma
chen. Hochſt naiv iſt der Zorn der engliſchen Preſſe über die
ungerechte Eroberungsluſt der Franzoſen, uber dieſe Unterwer-
fung harmloſer, freier Stamme; während England den gan
zen Welttheil Neuholland in Anſpruch nimmt und rings Beſitz
ergreift, wo es ſeinen Vortheil findet, einen blutigen Räuber
krieg gegen Afghaniſtan geführt und täglich Gebiete in Jndien
ſeiner Herrſchaft erwirbt, erhebt ſich ſein ſittliches und Rechts
gefuhl gegen jede Beſitznahme der Franzoſen. Die Englander
ſind bekanntlich höchſt ſtrenge und gewiſſenhaft in Moral und
Chriſtenthum. Lord Aberdeen ſoll auf ihm gemachte Vor
ſtellungen erwidert haben er wolle erſt genauere Berichte uüber
die Grunde und das Benehmen des Admiral Dupetit
Thouars abwarten.

Der Standard theilt in ſeinem Boörſen Artikel einen Aus
zug aus den amtlichen Papieren mit, welche dem Parlamente
uüber die Aenderungen die in dem vorigen Jahre in dem Ta
rife des deutſchen Zollvereins Statt gefunden haben, vorgelegt
worden ſind. Der brittiſche Geſandte am koöniglich preußi-
ſchen Hofe berichtete danach, daß in Deutſchland, und nament-
lich im Süden von Deutſchland, ſich laut der Ruf fur be
ſchränkende Zölle zu Gunſten der deutſchen Fabriken erhebe,
und große Klagen gegen die Beeintrachtigung, welche ihnen
durch die Einfuhr der brittiſchen Waaren widerfahre, herrſch-
ten. Die Sache der Schutzzölle habe ferner große Starke
durch die Unterſtutzung erhalten, welche ihr die liberale Partei
in Heſſen Darmſtadt und vorzuglich in den badiſchen Kammern,
habe zukommen laſſen. Jm Allgemeinen hatten ſich die ſud
deutſchen Regierungen dem Syſteme der Erhöhung der Zolle
gunſtig gezeigt, welche doch noch vor kurzer Zeit das Haupt-
hinderniß fur ihren Beitritt zum deutſchen Zollverein gebildet
hätten, da ſie damals nicht geneigt geweſen wären den preu-
ßiſchen Tarif anzunehmen, der höher war als ihr eigener.
Aber die deutſchen Manufakturen hätten in den letzten paar
Jahren ſo große Fortſchritte gemacht, daß ſelbſt die Manner,
welche fruher die eifrigſten Anhänger des freien Handels ge-
weſen waren, nun die entſchiedenſten Gegner deſſelben ſeien,
da ſie es jetzt fur zweckmäßig hielten, Unternehmungen zu un
terſtuützen, in welchen ein bedeutendes Kapital angelegt wäre.
Auch die, welche dabei intereſſirt wären, höhere Zolle von
fremden Manufakturwaaren durchzuſetzen, beſorgten, daß die
wichtigen Aenderungen, welche kürzlich von der engliſchen Re
gierung in ihrem Handelsſyſteme eingefuhrt worden waren,
ſie der Grunde zur Klage gegen England beraubten, und ihnen
alſo die Erreichung ihres Zieles verhinderten.“

Belgien.
Bruſſel, d. 21. März. Der Miniſter der auswärtigen

Angelegenheiten hat der Kammer die erfreuliche Mittheilung

6

gemacht, daß er hoffe, in den nächſten Tagen die Abſchließung
eines Handelsvertrages mit dem deutſchen Zollverein veroffent
lichen zu konnen, welcher beweiſen werde, daß die im vorigen
Jahre von Belgien gemachten Avancen nicht erfolglos geweſen
ſeien. Jn Paris hat man die Jdee einer Zollvereinigung mit
Belgien noch immer nicht aufgegeben die Pariſer Journale
berichteten kurzlich, daß eine Verſammlung der Jnduſtriellen
des Sten Arrondiſſements in einer Adreſſe die Nothwendigkeit
derſelben hervorgehoben, und man wird das auch ganz natur
lich finden da die Pariſer Jnduſtrie- Artikel dabei vor Allem
gewannen; allein trotz aller Centraliſation iſt Paris noch nicht
Frankreich, und anderer Schwierigkeiten nicht zu gedenken,
u dieſe Meinung ſchon deshalb wohl frommer Wunſch
leiben.

Türkei.(Wien, vom 24. März.) Jn Beziehung auf die Ange
legenheiten des Orients erfährt man, daß nun wirklich von
Seiten der Pforte und namentlich vom Großherrn ſelbſt,
Schritte gemacht werden, die ſehr dunkel den Wunſch ausſpre
chen, ſich ſo eng als möglich an Oeſterreich anzuſchließen, wo
fur der junge Großherr ſtets Neigung gezeigt hat. Aus derſel-
ben ſoll auch ſein Wunſch entſprungen ſeyn, die Schutzſtaaten
perſönlich zu beſuchen und von da aus eine Reiſe uber Her
mannſtadt, Peſth nach Wien zu machen. Ein Vornehmen,
welches den Bemuhungen, den Jslam gänzlich wieder auf ſeine
alten Formen zuruckzufuhren, ganz widerſtreitet, da der Be
ſuch des Großherrn an einem fremden Hofe eine unerhoörte Sa
che wäre, und viel mehr in die Geſchichte des verſtorbenen
Großſultans Mahmud Chan II., als in die AbdulMedſchid
Chans paßte.

Vermiſchtes.
Der beruühmte Aſtronom, Sir John Herſchel, hat

an die engliſchen Journale ein Schreiben gerichtet, um die Le
ſer auf den Kometen aufmerkſam zu machen. Er nennt ihn
„„enorm.“ Dem Briſtol Journal“ zufolge wird nach einem
Schreiben aus Madrid dieſer Komet daſelbſt bei hellem Tage
geſehen, da er theilweiſe die Sonnenſcheibe bedecke. Auch
Herſchel ſagt, er ſey nicht weit entfernt von ſeiner Sonnen
nähe (perihelie).

Aus dem Kreiſe Schleiden, d. 20. März. Am 8.
d. M. trafen zwei Einwohner von Ripsdorf, Buürgermeiſteret

Dollendorf, beim Schurfen nach Eiſenſtein an einigen verſchut-
teten Stellen des etwa 12 Minuten von jenem Orte entfernten,
ſogenannten Buchelsbergs auf drei Saärge in Sandſtein, welche
mehrere Menſchengebeine enthielten. Die Sarge ſind zwar
ſchon eingefaßt, jedoch, ſo viel jetzt bekannt, ohne kunſtliche
Arbeit und Jnſchriften und beſtehen die Deckel derſelben aus

mehreren Stuücken. Sie ſind von verſchiedener Große, 6 Fuß
8 Zoll bis 8 Fuß lang, 2 Fuß 1 Zoll bis 3 Fuß breit und 1 Fuß
9 Zoll bis 2 Fuß 4 Zoll hoch. Da ſich ähnliche Verſchüttun
gen daſelbſt auf einer Fläche von ungefähr einem Morgen vor
finden, ſo ſtehen noch weitere Nachforſchungen und Entdeckun-

gen zu erwarten.
Magdeburg c. Leipziger Eiſenbahn.

Perſonen Frequenz.
Bis inel. 18. März c. 75,714 Perſonen.
Vom 19. bis 25. Marz 7,594 9

Summe 83,308 Perſonen.
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Fond- und Geld Cours: Waſſerſtand der Elbe bei Magdeburg
Berlin, d. 28. März 1843. am 28. März: 11 Zoll unter 0.

a Pr. Conr- wo Pr. Cour.Fon es Brief. Seld. Fetien a8 Brief. Geld
Sr.-Schualdſch. 104 v 133 132 Fremdenliſte.r. Engl. Obl. 30. 4 103 ſdo- do. Prior. Obl. 1102, ePron E. ver Mgd. Lpj. Eiſenb. 145 Angekommene Fremde vom 285 bis 29 März
Seehandlung. 912, do. do. Prior. Obl.4 103 Jm Kronprinzen Hr. Kaufm. Vivié a. Schwelm. Hr. Sprachleh J

Karm. Schuldv. 33 102 102 Berl. Anh. Eiſenb. 118 117 rer Simon a. Leipzig. Hr. Gutsbeſ. Wolffram a. Oſterode. Hr.
Brl. St.-Obl. 34 103 do. do. Prior. Obl.4 103, Domainenpächter Blamever a. Wormeln. Hr. Jngenieur Kaiſer a.
Dorz de in Th. 48 T Däſſ Elb. Eiſenb s 71 Döbeln. Hr. Kunſtgärtner Biſchoff a. Erfurt. Hr. Hüttenbefitzer
Weſtp. Pfandbr. 32 103 do. do. Prior. Obl. 4 94 Dörſtling a. Eiſenberg. Hr. Oekon. v. Schweinis a. Zeitz. Fräul.
Großh. Poſ. do. 4 106 106 Rhein Eiſenb. s 78 77 Wagner a. Köln. Hr. Kaufm. Alex nder a. Dresden. Hr. Kaufm.

de bo. 32 1028/4 do. do. Prior. Obl. 4 97 Nathan a. Mancheſter. Hr. Kaufm. Lippold a. Eisleben. Hr. Kfm.
We Pfandbr. s 77 Eiſ. 5 115/, Lange a. Magdeburg.omm. do. 33 1032/, 103 o. do. Prior. Obl. 4 103 1027 Stadt Zürch S Dir eFar u Renm. do. 25 1032), 108 Sberfchlel Eiſenb. à 107 106 e n
Schlefiſche do. 33 1102 FFriedrichsd'or i 13 prakt. Arzt Jäger a. Liegnitz. Hr. Geometer Gerlach a. Berlin.

A. Goldm. à 5Thl. 115 10 Die Hrrn. Lieut. v Böhn u. v. Baſſewitz u. die Hrru. Kaufl. Ro
Oisconto 3 6 brahn u, Reinecke a. Magdeburg. Hr. Kaufm. Kelle a. Leipzig. Hr.

Kaufm. Tarton a. Berlin. Hr. Kaufm. Gräger a. Mühlhauſen.
Getreidepreiſe. Hr. Kaufm. Colbrunn a. Hildesheim.

Nach Berliner Scheffel und Preuß. Gelde. Goldnen Ring: Hr. Kaufm. Goldbeck a. Hannover. Hr. Kaufw,
Halle, den 28. März. Jlgen a. Berlin. Hr. Kaufm. Wettig a. Altenburg. Hr. Jnſp-. n

Weijen 1 thl. 25 r. f. b 2 thl. ſor. yf- Köſter a. Brandenburg. Hr. Chemiker Meltzer a. Oldenburg.
Roggen 1 25 2 Goldnen Löwen Die Hrru. Kaufl. Gleismann u. Welbling a. Berlin.Gerſte 1 12 e 17 6 Hr. Partik. Steinmüller a. Magdeburg. Hr. Kaufm. Weber u. Hr.Hafer 1 5 7 6 Dr. jur. Güldner a. Leipzig. 5Magdebarg, d. 28 März (Nach Wiſpeln.) Schwarzen Bär: Hr. Amtm. Scholber a. Witzwitz. Hr. Fabr. Lohr 4
Weizen 42 44 tht. Gerſte tthli. a. Dresden. Hr. Gaſtwirth Weidling a. Altenburg. Die Hrrn,Roggen dDafer 33 33 Kaufl. Klos u. Maaß a. Leipzig.

Stadt Hamburg Hr. Rittergutsbeſ. v. Geiberlich a, Mannheim.
Hr. m a. Hr. Kaufm. Hammer a. Erlan-gen. Hr. Kaufm. Palſer a. Mainz. Hr. Kaufm, Ulbrich a, Mün-Wa ſern W Halle chen. Fräul. Perl a. Hettſtedt. f h

Oderhaupvt 5 Fuß 6 Zoll. Zur Eiſenbahn Hr. Kaufm. Millée a. Upſala-s W 4 e ne H f illée a. Upſala. Hr. Kaufm. Zinck
W t l m J

ſchließung ihrer Anſpruche, zum Termine mit aufgefordert, ſich ſpäteſtens in dem von uns3 Bekanntmachungen. vorgeladen.
ge Freiwillige Subhaſtation. Naumburg, den 22. December 1842. den ſechsten Juli d. J.,
ch Oberlandesgericht Naumburg. Königl. Preuß. Oberlandesgericht. er d von 11 Uhr ab,

or dem De en,Foſzende in der Sraſſchaft Mansſfeld See t ſimann Gerichts 2ſſſſer Zecz W wen Le 4
gelgene und den Amtmann Hagemann- ſchtslokal8. ſchen Erden gehsrige Grundſtäcke, als: richtslokale anberaumten Termine perſoönlich,

et t gewrss Der Rekognitionsſchein des ehemaligen oder durch einen mit Vollmacht verſehenen,
t 1) das Vol. I. pag. 70. des Oberlandes Stadtraths zu Landsberg vom 31. Marz beim hieſigen Gericht angeſtellten Juſtizkom-
n, gerichts Hypothekenbuchs eingetragene 1821 uüber eine Hypothekenforderung von miſſarius, wozu, in Ermangelung an Be
he ſchriftſäſſige Gut zu Alsdorf, abge 7000 Thlr. des Amtmann Auguſt Joachim kanntſchaft, die Herren Juſtizkommiſſarien
ar ſchätzt auf 37,907 Thlr. 21 Sgr. 3 Pf. Bechtold Wulf und deſſen Ehefrau, ge elling, Haſſert und Lorenz in Vor-
be 25 das Wohnhaus No. 11. daſlbſt, abge borne Bieler zu Landsberg, welche auf ſchlag gebracht werden, zu erſcheinen und
s ſchät auf 211 Thlr. 7 Szr. 11 Pf. den Grundſtücken der verwittweten Aktua ihre etwanigen Anſprüche nachzuweiſen, widri
ß das Wohnhaus No. 59. daſelbſt abge rius Weiſe zu Landsberg haftet, ſoll Senfalls ſie mit idren Anſprüchen an dem
ß ſchätzt auf 143 Thlr. 18 Sgr. 4 Pf. öffentlich aufgeboten und amortiſirt werden. aufgebotenen Dokumente werden ausge

4) 2 Morgen Acker am Winterberge No Es werden daher alle diejenigen, welche ſchloſſen, ihnen damit ein ewiges Stillſchwei
73. des Flurbuchs, abgeſchätze auf an dieſer Urkunde und der zu löſchenden gen auferlegt, und nach Befinden mit Lo-

r 108 Thir. 10 Sor Poſt der 7000 Thlr. wovon 500 Thlr. n nte ſher c z er erklärtenbezahlt, 6500 Thir. aber, durch Zeſſton Inſtrumente ſich ergebenden Forderung wird
n ae Antrag der Beſitzer in dem auf den em 19. Auguſt 1836 von dem Königl. verfahren werden.

v e 1843, e 10 Uhr, Regierungsaſſeſſor Herrn Albert von Hol- Delitzſch, den 14. Marz 1843.
r dem Deputirten Herrn Oberlandesge- läufer auf Frau Henriette Albertine önigl. L icht;richts Aſſeſſor Ulrici angeſetzten Termine Friederike verehel. Hauptmann von Königl. Lande h fadtgericht.

gemeinſchaftlich verkauft werden. Taxe und Kajdatſy zu Erfurt, geborne von Hol- d
Hypothekenſchein ſind in unſerer Regiſtratur läufer übertragen worden ſind, als Eigen- T 4einzuſehen. Alle unbekannten Real-Praten- thumer, Zeſſionarien, Pfand oder ſonſtige urnips- Kern bei
denten werden, bei Vermeidung der Aus Briefsinhaber Anſprüche zu machen haben, Hupe tu Brachwitz.
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Bekanntmachung
Der zum 10. April e. zur Verpachtung

des der hieſigen Knappſchafts Kaſſe gehoööri-
gen, am Schießgraben zu Löbejun bele-
genen, bisher an den Arbeitsmann Wer-

ner verpachtet geweſenen zwei Morgen gro
ßen Ackerſtuücks anberaumte Termin, wird
hiermit aufgehoben.

Wettin, den 28. Marz 1843.
Königl. Preußiſches Berg-Amt.

Vorzuglich ſchönen Schuhmacher Hanf,
ſowie gekrauſte Roßhaare, empfiehlt bei gu-
ter Waare billigſt

E. Dönitzz, Leipziger Vorſtadt.

Circa 1200 Thlr. Preuß. Cour., Kauf-
gelder Reſt an einem Gute, 20,000 Thlr.
an Werth, wovon die Zinſen (4 pCt.) punkt-
lich erfolgen, wunſche ich zu cediren. Freun-
de, Goöönner und Verwandte, ſo dies Ka
pital ubernehmen wollen, bitte ich ergebenſt,
ſolches meinem Schwiegerſohn, Hrn. Schäs-
fer zu Rumpin bei Wettin recht bald
gutig anzuzeigen.

Rittergut Plement in Weſtpreußen,
den 14. Maärz 1813.

Carl Wendenburg.

Kunftigen Sonntag als den 2. April
ſoll auf der neuen Reſtauration bei Niem-
berg Unterhaltungs und Tanzmuſik gehal-
ten werden, wozu ergebenſt einladet der

Gaſtwirth Hartding.

Ein junges Mädchen gebildeter Eltern
auf dem Lande wuünſcht, anderweiter Aus
bildung halber, als Gehulfin einer Haus-
frau thätig zu ſein. Beſonders lieb ware
ihr, an einer wackern Landpredigerfrau eine
freundliche Lehrerin zu finden. Hierauf Ach-
tende wollen unter der Adreſſe G. G. A.
ihre Offerten an die Expedition dieſes Bl.
einſenden.

Holz Auction.
Auf den 2. April d. J., Nachmittags

um 1 Uhr, ſollen in Salzmünde circa
250 Stuück ſtarke und ſchwache Saalholz-
Stämme in Partieen von 5 und 10 Stück
meiſtbietend gegen baare Zahlung verkauft
werden, welches Kaufluſtigen hiermit be-
kannt gemacht wird.

ſchaftsgeräthe,

8

V Daguerreſche Portraits.
Einem verehrten kunſtſinnigen Publikum

erlaube ich mir hierdurch ergebenſt anzuzei-
gen, daß meine Arbeiten von heute an,
von Morgens 9 bis Nachmittags 4 Uhr,
bei truben wie heitern Tagen, ſtatt finden.
Proben meiner Leiſtungen habe ich in der
Kunſthandlung des Herrn Fritze am Markte
zur geneigten Anſicht ausgeſtellt. Meine
Wohnung iſt Taubengaſſe No. 1773 beim
Gaärtner Fräedrich.

C. Dauthendey,
Mechanicus.

W

Große Auktion.
Kuünftige Mittwoch als den 5*. April

c. Vormittags 9 und Nachmittags 2 Uhr
u. f. Tage ſollen auf dem Rittergute Alt-
Scherbitz, bei Schkeuditz, eine bedeutende
Quantität gut gehaltene Meubles von Ma-
hagoni und anderm Holze, beſtehend in So-
phas, Tiſchen, Stuhlen, großen und kleinen
Spiegeln, Spiegel-Plateaux, Kommoden, Glas-
ſchraänken, Wanduhren, Bettſtellen, Federbet-
ten und verſchiedenes Haus und Wirth-

auch Kupferſtiche öffentlich
gegen gleich baare Bezahlung verſteigert
werden.

Altſcherbitz bei Schkenditz, den
28. Maärz 1843.

Ein unverheiratheter Kutſcher mit guten
Atteſten kann ſofort antreten auf dem Rit-
tergute Sie gelsdorf.

Die obere Etage in meinem Hauſe iſt
noch zu vermiethen.

Bötticher, Schloſſermeiſter
kleiner Berlin Nr. 438.

Zwei Kuühe mit den Kalbern, Frieslan-
der Raſſe, ſind zu verkaufen im Gaſthofe
zu Bruckdorf.

Eine Wirthſchaftsmamſell, die der Milch-
wirthſchaft und dem Kochen vorſtehen kann
und Zeugniſſe ihres Wohlverhaltens aufzu-
weiſen hat, findet ſogleich ein Unter-
kommen. Auskunft daruüber ertheilt die
Expedition dieſes Blattes.

Drei Pfauhühner und ein Pfauhahn
ſind zu verkaufen im ſchwarzen Bär zu
Halle.

Das an Hrn. Ferdinand Weickarde
in Trotha zeither uübertragene Holzgeſchafe
habe ich wieder aufgehoben und ſolches Hrn.
Gaſtwirth Louis Weinack daſelbſt mie
weiterer Ausdehnung ubertragen.

Weißenfels, den 28. März 1843.
Der Holzhandler Chriſtian Joſt.

Wegen Mangel an Raum iſt ein Schreib
Bureau mit Schubkaſten und ein Säulen-
Spiegel zu verkaufen in der Leipzigerſtraße
Nr. 396.

Neue Röcke, Hoſen und We
ſten fur Konfirmanden werden ganz billig
verkauft bei Goldſchmidt unterm rothen
Thurm Nr. 9.

Hoſen von ſtarkem Sommerzeug von
20 Sgr. an bis 1 Thlr. 10 Sgr. bei

Goldſchmidt, rother Thurm Nr. 9.

Reue Betten das vollſtandige Gerichte
fur 11 Thlr. unter dem rothen Thurm Nr. 9.

22

Eine gute Sorte fein geſchnittenen Rauch-
tabak, ſieben Pfund fur einen Thaler, em
pfiehlt

Wilhelm Schulze in Oſtrau

Beſten wohlſchmeckenden R. R. Syrup,
das Pfund 1 Sgr. empfiehlt

Wilhelm Schulze in Oſtrau.
Guten LeinölFirniß empfiehlt

Wilhelm Schulze in Oſtrau.

Ein mit guten Zeugniſſen verſehener jun-
ger Mann, der mit Pferden umzugehen
weiß, findet ſogleich ein Unterkommen auch
liegen einige Fuder Pferdeduünger zum Ver
kauf bei

A Berner jun.,
Mauermeiſter.

277

Nachruf
an meinen theuern vollendeten Freund

Auguſt Henſel.
Deine Aſche ruh' in Fri den.
Ach! Der Tod hat Dich zu fruh
Aus des Freundes Arm geſchieden,
Aber aus dem Herzen nie.

C. D. r.
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